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c) die sichere und ordnungsmäßige Durchführung 
des Bahnbetriebes einschließlich der Werkstätten 
und die betriebssichere Unterhaltung der Bahn
anlagen und der Betriebsmittel zu kontrollieren. 
Dazu gehört es, Unfälle im Bahnbetrieb zu erfas
sen, zu analysieren und auszuwerten sowie die 
Befähigung und Zuverlässigkeit des Bahnbetriebs- 
Personals zu kontrollieren:

d) die Kontrolle der Entwicklung der Bahnanlagen, 
Betriebsmittel, Be- und Entladeeinrichtungen so
wie der erforderlichen Lagermöglichkeiten im 
Interesse einer beschleunigten Be- und Entla
dung und der Betriebsweise der Anschlußbahnen 
zur Koordinierung mit den Anlagen. Betriebsmit
teln und der Betriebsweise der Deutschen 
Reichsbahn nach volkswirtschaftlichen Gesichts
punkten auszuüben. Bei allen wesentlichen Trans- 
portproblemcn — soweit es sich nicht ausschließ
lich um Belange der Sicherheit und Ordnung der 
Bahnen handelt — ist das Einvernehmen mit dem 
zuständigen Transportausschuß herbeizuführen; 
das gilt insbesondere in Fragen der Be- und 
Entladeeinrichtungen und der Lagermöglichkeiten 
sowie der Bildung von Be- und Entladegemein
schaften der Anschließer (Anschließer-Ladege- 
meinschaften):

e) zu genehmigen, daß Fahrzeuge anderer Bahnen 
auf Bahnen übergehen, die der Staatlichen Bahn
aufsicht unterliegen. Diese Genehmigung ist für 
Fahrzeuge der Deutschen Reichsbahn und die auf 
ihren Strecken verkehrenden Fahrzeuge anderer 
Eisenbahnverwaltungen nicht erforderlich;

f) bei Anschlußbahnen die Wagenübergabestelle 
festzulegen und im Einvernehmen mit dem Be
zirkstransportausschuß nach volkswirtschaftlichen 
Grundsätzen zu entscheiden, wer die Betriebs
führung zu übernehmen hat. Diese Aufgabe er
streckt sich auch darauf, für einen Anschlußbahn
komplex einen der Anschließer mit der Betriebs
führung dieser Anschlußbahnen zu beauflagen;

g) die sozialistische Gemeinschaftsarbeit insbeson
dere zwischen den Bahnen sowie zwischen der 
Deutschen Reichsbahn und den Anschlußbahnen 
zu fördern und die Einführung neuer Arbeits
methoden zu unterstützen;

h) über den Rechtscharakter der Bahnen zu ent
scheiden.

§ 4
Befugnisse der Staatlichen Balmaufsieht

(1) Die Organe der Staatlichen Bahnaufsicht sind be
fugt, die Bahnanlagen und Betriebsmittel zu betreten, 
den Fährbetrieb zu überwachen. Auskünfte zu verlan
gen, Auflagen zu erteilen und Forderungen zu stellen. 
Sie können insbesondere:

a) Auflagen zur Aufrechterhaltung der Betriebs
sicherheit und Ordnung der Bahnen und zur Ver
meidung von Beschädigungen von Fahrzeugen und 
Bahnanlagen erteilen;

b) im Einvernehmen mit dem Bezirkstransportaus
schuß fordern, daß Bahnanlagen, Betriebsmittel 
und Betriebsweise sowie die Be- und Entladeein
richtungen usw. entsprechend der Entwicklung des 
Verkehrswesens und der Technologie unter Be
rücksichtigung der Perspektive der Betriebe und 
Einrichtungen bzw. der Bahnen sowie unter Be

achtung der gesetzlichen Investitionsbestimmungen 
auf den neuesten Stand der Technik gebracht 
werden;

c) Sperrungen von Gefahrenstellen bei drohender 
Gefahr unmittelbar veranlassen;

d) mit den Ausweisen gemäß § 1 Abs. 5 die der 
Staatlichen Bahnaufsicht unterliegenden Bahnen 
unentgeltlich benutzen.

(2) Der Generalbevollmächtigte für Bahnaufsicht kann:
a) die Einstellung des Betriebes einer Bahn ganz oder 

teilweise verfügen, wenn den Auflagen der Staat
lichen Bahnaufsicht nicht Folge geleistet wird und 
ein die Sicherheit der Bahn gefährdender Zustand 
einzutreten droht;

b) im Einvernehmen mit den zuständigen zentralen 
staatlichen Organen die Einstellung des Betriebes 
oder die Änderung der Betriebsweise einer An
schlußbahn anordnen, wenn zwingende volkswirt
schaftliche Gründe das erfordern.

§ 5
Zustimmung, Genehmigung, Abnahme und 

Betriebserlaubnis

(1) Neubauten und Veränderungen von Bahnen sowie 
die Errichtung von Bauten in der Nähe von Anschluß
bahnen bedürfen vor der Genehmigung durch die Staat
liche Bauaufsicht der Zustimmung des Bevollmächtigten 
für Bahnaufsicht; die Zustimmung ist bei Gruben
anschlußbahnen im Einvernehmen mit. der Bergbehörde 
zu erteilen. Die Zustimmung enthält die Bedingungen, 
unter denen eine Bahn vom eisenbahntechnischen und 
verkehrsökonomischen Standpunkt aus hergestellt bzw. 
verändert werden darf.

(2) Die Zustimmung des Bevollmächtigten für Bahn
aufsicht darf erst gegeben werden, wenn vom zuständi
gen Bezirkstranspoi tausschuß bestätigt worden ist, daß 
der Bau einer Anschlußbahn bzw. die wesentliche Er
weiterung einer bestehenden Anschlußbahn aus volks
wirtschaftlichen Gründen notwendig ist.

(3) An Bahnhöfen, die nicht mehr für den Empfang 
oder Versand von Gütern zugelassen oder vorgesehen 
sind, dürfen neue Anschlußbahnen nur gebaut werden, 
wenn die Grundsätze für die Bildung von Wagen
ladungsknotenbahnhöfen eingehalten werden. An freien 
Strecken, die mit hohen Geschwindigkeiten befahren 
werden, werden keine Anschlußbahnen mehr zugelas
sen; für bestehende Anschlußbahnen an solchen Strecken 
gilt § 4 Abs. 2 Buchst, b.

(4) Die Staatliche Bahnaufsicht ist vom veranlassen
den Planträger oder seinem Beauftragten bei der Aus
arbeitung von Studien, Aufgabenstellungen und Projek
ten von Anfang an hinzuzuziehen und hat die Aufgabe, 
die Einhaltung der eisenbahntechnischen und bezüglich 
der Gestaltung der Anschlußbahnen auch die verkehrs
ökonomischen Belange zu sichern. Vor ihrer Bestätigung 
sind die betreffenden Unterlagen von der Staatlichen 
Bahnaufsicht abzuzeichnen.

(5) Der vorherigen Genehmigung durch die Staatliche 
Bahnaufsicht bedürfen:

a) Einsatz neuer sowie Veränderung und Ersatz vor
handener Betriebsmittel:

b) Veränderung der Betriebsweise;
c) Personenverkehr auf Anschlußbahnen.


